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Beschluss- 
vorschlag 

Der Gemeinderat Striegistal beschließt in Umsetzung der Grundsteuerre-
form 2025 die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- 
und Gewerbesteuer. 
 

Sachverhalt Das Bundesverfassungsgericht hat das derzeitige System der grundsteuerli-
chen Bewertung im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt, da es gleichar-
tige Grundstücke unterschiedlich behandele und so gegen das im Grundge-
setz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoße. Es hat weiterhin ent-
schieden, dass spätestens bis zum 31. Dezember 2019 eine gesetzliche 
Neuregelung getroffen werden musste. Die Grundsteuer kann jedoch in ih-
rer jetzigen Form übergangsweise bis zum 31. Dezember 2024 weiter erho-
ben werden. Ab dem 1. Januar 2025 wird dann die Grundsteuer auf Grund-
lage des neuen Rechts erhoben. 
Mit der Reform der Grundsteuer wird keine Veränderung des Grundsteuer-
aufkommens insgesamt verfolgt. Die Neubewertung sämtlicher wirtschaftli-
cher Einheiten des Grundbesitzes führt jedoch unweigerlich zu individuellen 
Belastungsverschiebungen zwischen den einzelnen Steuerobjekten. Einige 
Eigentümerinnen und Eigentümer werden also mehr Grundsteuer bezahlen 
müssen, andere weniger. 
In Auswertung der bisher eingegangenen Messbescheide für Grundsteuer B 
ergibt sich, dass der Gesamtbetrag dem der Vorjahre annähernd entspricht. 
Der ermittelte Hebesatz für eine Aufkommensneutralität 2025 beträgt da-
nach ca. 387 v.H. für die Grundsteuer B und entspricht damit ungefähr dem 
Hebesatz der Vorjahre, weshalb vorgeschlagen wird, den Hebesatz zu be-
lassen. Für die Grundsteuer A kann mangels Daten noch keine Aussage ge-
troffen werden, der Hebesatz sollte daher ebenfalls (vorerst) so belassen 
werden. 
 

Anlagen keine 
Finanzielle 
Auswirkungen 

ja/nein 
  nein 

Haushaltstelle Veränderungen durch den Beschluss Gesamtkosten der 
Maßnahme 

Einnahmen 
Mehrkosten Mehreinnahmen gesamt davon  Fördermit-

tel 
      

 


